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                                         für die Stadt Fürstenwalde/Spree

Amtlicher Teil

In einer öffentlichen Sitzung am 15.03.2010 hat der Wahlausschuss das Wahlergebnis der Stichwahl des hauptamt-
lichen Bürgermeisters vom 14.03.2010 festgestellt.

1. die Zahl der wahlberechtigten Personen 26.948
die Zahl der Wähler   7.496
die Zahl der ungültigen Stimmen       104
die Zahl der gültigen Stimmen   7.392

2. Von den gültigen Stimmen entfielen auf:

Einzelwahlvorschlag   Herr Hans-Ulrich Hengst   4.367
Einzelwahlvorschlag   Herr Reinhard Ksink   3.025

3.    Der Wahlausschuss stellte fest, das Herr Hans-Ulrich Hengst die erforderliche Mehrheit von 4.043 Stimmen
         gemäß § 72 Abs. 2 Satz 1 des BbgKWahlG erreicht hat.

Das Wahlergenbnis für die einzelnen Wahlbezirke wird im Sonderamtsblatt am 19.03.2010 veröffentlicht.

Fürstenwalde, den 16.03.2010

Malcher
Wahlleiter
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1.2.
Ordnungsbehördliche Verordnung über mögliche Verkaufszeiten an Sonn- und Feiertagen

aus Anlass von besonderen Ereignissen in der Stadt Fürstenwalde

Aufgrund des § 5 des Gesetzes zur Neuordnung der Ladenöffnungszeiten im Land Brandenburg vom 27. November
2006 (GVBl. Nr. 15 S. 158) – Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG) i. V. m. Gesetz über Aufbau und
Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG) §§ 24 ff. in der Fassung vom 21. August 1996
(GVBl. I S. 266) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 188) - hat die
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenwalde in ihrer Sitzung am 11. März 2010 folgende Verordnung
beschlossen.

§ 1 Öffnungszeiten an Sonntagen

Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 2  Nr. 1 Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz dürfen Verkaufsstellen
anlässlich der aufgeführten Ereignisse an folgenden Sonntagen jeweils in der Zeit von 13 Uhr bis 20 Uhr geöffnet
sein:

1. am 30. Mai 2010 17. Fürstenwalder Frühlingsfest
2. am 12. September 2010 Handwerker- und Bauernmarkt
3. am 10.  Oktober 2010 Mittelaltermarkt
4. am 12. Dezember 2010 Weihnachtsmarkt
5. am 19. Dezember 2010 Centerweihnacht/Adventssingen

Wird von dieser Sonderregelung Gebrauch gemacht, hat der Inhaber der Verkaufsstelle gem. § 3 (4) BbgLöG in oder
an der Verkaufsstelle gut sichtbar auf die Öffnungszeiten hinzuweisen.

§ 2 Inkrafttreten

1. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft und am 31.12.2010 außer Kraft.

Fürstenwalde, den 12.03.2010

Reim
Bürgermeister

Nichtamtlicher Teil

2.1.
Dankeschön an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer

Am Sonntag, dem 28. Februar 2010 und am Sonntag, dem 14. März 2010 waren 189 Bürgerinnen und Bürger als
Wahlhelfer/in in den 29 Wahllokalen der Stadt Fürstenwalde tätig. Für diese Arbeit möchte ich mich als Wahlleiter
recht herzlich bei allen Helfern bedanken.

Da in der ersten Runde am 28.02.2010 noch kein Kandidat die notwendige Mehrheit der abgegebenen Stimmen
erhielt, ging es am 14.03.2010 zur Stichwahl.
Trotz geringer Wahlbeteiligung bedeutete dies aber auch mehr Arbeit für alle Beteiligten. Trotz alledem haben alle
Helfer mit Ruhe, Übersicht und Zuverlässigkeit diese Aufgabe bewältigt.

Mit den besten Grüßen

Malcher
Wahlleiter
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